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 Farbprints (randabfallend) auf 100g/m2 weiss A4    A3

 1 – 1‘000 Prints 0.65 0.85
 ab 1‘000 Prints 0.40 0.60
 2-seitige Prints doppelter Preis doppelter Preis

Papier: weiss Laser, satiniert
Druck: digital auf Tonerbasis
Konditionen: alle Preise exkl. 8% MWST, exkl. Transport

 Papierzuschläge pro Print A4 A3

 120 g/m2 Papier weiss 0.10 0.15
 160 g/m2 Papier weiss 0.15 0.25
 250 g/m2 Papier weiss 0.30 0.50

 Datenaufbereitung Kosten Versand & Konditionen

 Korrekturen und Aufbereitung 100.–/h Pauschal 25.–/CH-Adresse

 Filehandling (PDF) 15.–/Datei Alle Print-Preise exkl. MWST

 sonstige Daten 20.–/Datei

Baumschaden am Zürichberg

Baumversicherung als zuverlässiger Ratgeber

Sturmschäden im Garten verursachen Chaos, Stress und hohe Kosten. Der Baumbesitzer muss sich uner-

wartet um ärgerliche Dinge kümmern, ist auf sich allein gestellt und verliert viel Zeit.

Die Baumversicherung der Helvetia und der Sicherheits-Check der Matthias Brunner ag sorgen dafür, dass 

das Schadensrisiko so klein wie möglich bleibt. Ereignet sich trotzdem ein Elementarschaden, sind wir so-

fort für unsere Kunden da.

Der Wurzelstock wird ausgefräst und...

...der neue Baum mit dem Kran in die Pflanzgrube gehievt.

Helvetia Versicherungen

Generalagentur 

St. Gallen-Appenzell

9001 St. Gallen

Tel 058 280 44 11

Fax 058 280 44 00

www.helvetia.ch

Matthias Brunner ag

Winterthurerstrasse 58

8033 Zürich

Tel 044 361 36 76

Fax 044 361 37 41

www.mbrunnerag.ch

Am 29. Februar bricht am Zürichberg der Wipfel eines Zuckerahorns.

Wir organisieren sofort die Baumfällung und beraten unsere Kundin in einer 

Baumschule bei der Auslese des Ersatzbaumes.

Baumschaden am Zürichberg

Sturmschäden im Garten verursachen Chaos, Stress und hohe Kosten. Der Baumbesitzer muss sich uner-

Die Baumversicherung der Helvetia und der Sicherheits-Check der Matthias Brunner ag sorgen dafür, dass 

das Schadensrisiko so klein wie möglich bleibt. Ereignet sich trotzdem ein Elementarschaden, sind wir so-

...der neue Baum mit dem Kran in die Pflanzgrube gehievt.

Matthias Brunner ag

Winterthurerstrasse 58

8033 Zürich

Tel 044 361 36 76

Fax 044 361 37 41

www.mbrunnerag.ch

Wir organisieren sofort die Baumfällung und beraten unsere Kundin in einer 

Baumschule bei der Auslese des Ersatzbaumes.

...der neue Baum mit dem Kran in die Pflanzgrube gehievt.

Matthias Brunner ag

Winterthurerstrasse 58

Tel 044 361 36 76

Fax 044 361 37 41

www.mbrunnerag.ch

Wir organisieren sofort die Baumfällung und beraten unsere Kundin in einer 

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

enthalten die grundlegenden Bedingungen für die Beziehungen 

zwischen der Sparkasse Wiesendangen, 8542 Wiesendangen 

(nachstehend «Bank» genannt), und ihrem Vertragspartner. Die mit 

der Bank abgeschlossenen Vereinbarungen gehen den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen vor, sofern in diesen Vereinbarungen keine 

andere Regelung getroffen wurde oder wird. 

Mit der Aufnahme von Rechtsbeziehungen zur Bank anerkennt der 

Vertragspartner die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 

ihn als verbindlich.
1. Verfügungsberechtigung
Die der Bank bekannt gegebene Regelung der Verfügungsberech-

tigung gilt ihr gegenüber ausschliesslich und bis zu einem an sie 

gerichteten, schriftlichen Widerruf, und zwar ungeachtet anders 

lautender Handelsregistereinträge und Veröffentlichungen.

2. Unterschriften- bzw. Legitimationsprüfung

Schäden, die durch mangelhaften Ausweis über die Verfügungs-

berechtigung oder durch Fälschung entstehen können, trägt der 

Vertragspartner, sofern die Bank allfällige Mängel trotz Anwen-

dung der üblichen Sorgfalt nicht erkennen konnte.
3. Mangelnde Handlungsfähigkeit

Die Bank haftet nicht für Schäden, welche aus der mangelnden 

Handlungsfähigkeit des Vertragspartners oder seiner Bevollmäch-

tigten entstehen.
4. MitteilungenDer Vertragspartner hat alle für die Geschäftsbeziehung wesentlichen 

Tatsachen, insbesondere Änderungen seines Namens und seiner Ad-

resse, der Bank unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die Kosten einer 

Adressnachforschung gehen zu Lasten des Vertragspartners.

Mitteilungen der Bank gelten als erfolgt, wenn sie an die letzte 

ihr vom Vertragspartner schriftlich bekannt gegebene Adresse 

abgesandt oder zu seiner Verfügung gehalten worden sind. Als 

Zeitpunkt des Versandes gilt das Datum der im Besitze der Bank 

befindlichen Kopien oder Versandlisten. Banklagernde Post gilt als 

zugestellt am Datum, das sie trägt.5. E-Mail /InternetDa Daten, welche übers Internet (E-Mails etc.) übermittelt werden, 

auch bei Verschlüsselung ungenügend geschützt sein können, 

akzeptiert die Bank ihr über das Internet erteilte Aufträge etc. nur 

gestützt auf eine separate schriftliche Vereinbarung. Die Bank 

wird ihrerseits nur generelle oder öffentlich zugängliche Informa-

tionen über das Internet übermitteln.6. Aufzeichnung von Telefongesprächen

Der Vertragspartner erklärt sich damit einverstanden, dass 

Aufzeichnungen von Telefongesprächen mit ihm erfolgen dürfen, 

wenn dies der Branchenusanz (z.B. Börsenaufträge) oder techni-

schen Notwendigkeiten (z.B. Alarmorganisation) entspricht.

7. TelefonverkehrSofern es die Bank für nötig erachtet, kann sie bei ihren Anrufen 

in Zukunft die Rufnummernerkennung unterdrücken. Für den 

Fall, dass der Vertragspartner Anrufe mit unterdrückter Rufnum-

mererkennung nicht mehr auf seinen Anschluss durchstellen 

lässt, ist er für die Bank telefonisch nicht mehr erreichbar, was zu 

Verzögerungen in der Geschäftsabwicklung führen kann.

8. ÜbermittlungsfehlerAllfällige Schäden aus Benutzung von Post, Telegraph, Telefon, 

Telefax, Telex, Internet (E-Mail) und anderen Übermittlungsarten 

oder Transportanstalten, namentlich aus Verlust, Verspätung, 

Missverständnissen, Verstümmelungen oder Doppelausferti-

gungen trägt der Vertragspartner, sofern die Bank kein grobes 

Verschulden trifft.
9. Mangelhafte Ausführung von Aufträgen

Entstehen Schäden aus Nichtausführung oder mangelhafter Aus-

führung von Aufträgen, Börsenaufträge ausgenommen, so haftet 

die Bank lediglich für den Zinsausfall. Für darüber hinausgehende 

Schäden hat sie nur einzustehen, wenn sie im Einzelfall schrift-

lich auf die drohende Gefahr eines Schadens aufmerksam gemacht 

worden ist.

10. Reklamationen des Vertragspartners

Reklamationen des Vertragspartners wegen Aufträgen jeder Art 

oder Beanstandungen von Konto- oder Depotauszügen sowie an-

deren Mitteilungen sind sofort nach Empfang der diesbezüglichen 

Anzeige, spätestens aber innert der von der Bank angesetzten 

Frist, schriftlich bei der Bank anzubringen. Unterbleibt eine nach 

dem üblichen Geschäftsablauf zu erwartende Anzeige der Bank, 

hat die Reklamation so zu erfolgen, wie wenn die Anzeige der 

Bank im üblichen Geschäftsablauf zugegangen wäre. Schäden aus 

verspäteten Reklamationen trägt der Vertragspartner.

11. Kontoführung und Zahlungsverkehr

Der Vertragspartner erhält periodisch Kontoauszüge mit Gut-

schriften bzw. Belastungen einschliesslich der vereinbarten oder 

üblichen Zinsen, Kommissionen, Steuern und Gebühren. An die 

Stelle von Kontoauszügen können auch Tagesauszüge treten.

Einwendungen gegen Tages- oder periodische Kontoauszüge hat 

der Vertragspartner schriftlich bei der Bank zu erheben. Trifft in-

nert vier Wochen seit Ausstellung des Konto- oder Tagesauszuges 

keine Einwendung bei der Bank ein, gilt die Abrechnung inklusive 

aller darin enthaltenen Posten sowie allfälliger Vorbehalte der 

Bank als genehmigt.Liegen vom Vertragspartner verschiedene Aufträge vor, deren 

Gesamtbetrag sein verfügbares Guthaben oder den ihm gewähr-

ten Kredit übersteigt, so ist die Bank berechtigt, ohne Rücksicht 

auf Datum oder zeitlichen Eingang nach eigenem Ermessen zu 

bestimmen, welche Vergütungen ganz, teilweise oder überhaupt 

nicht auszuführen sind.Die Bank ist berechtigt, irrtümliche Buchungen rückgängig zu 

machen (Storno).Für die Abwicklung des in- und ausländischen Zahlungsverkehrs 

werden unter anderem Name, Adresse und Kontonummer des Auf-

traggebers angegeben. Ohne diese Angaben werden insbesondere 

Zahlungen ins Ausland zurückgewiesen. Ausnahmsweise kann 

auch bei Transaktionen innerhalb der Schweiz (z.B. Zahlungen in 

einer Fremdwährung) nicht ausgeschlossen werden, dass diese 

über internationale Kanäle abgewickelt werden.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass ins Ausland übermittelte 

Zahlungsverkehrsdaten nicht mehr durch das schweizerische 

Recht geschützt sind. Speziell im Rahmen der internationalen Ter-

ror- und Geldwäschereibekämpfung können ausländische Gesetze 

und Regulierungen die Weitergabe dieser Daten an Behörden oder 

andere Dritte vorsehen.
12. Fremde WährungenGuthaben in fremder Währung liegen auf den Namen der Bank, 

jedoch auf Rechnung und Gefahr des Vertragspartners, bei 

Korrespondenten im In- oder Ausland. Der Vertragspartner trägt 

insbesondere die Gefahr von gesetzlichen oder behördlichen 

Einschränkungen und Lasten. Eingänge und Belastungen in einer 

Währung, für die kein entsprechendes Währungskonto besteht, 

sind nach freiem Ermessen der Bank einem bestehenden Konto 

gutzuschreiben bzw. zu belasten, sofern mit dem Vertragspartner 

keine abweichende Vereinbarung besteht.
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Hirt Metallbau AG 

Hofwisenstrasse 20 

CH-8153 Rümlang 

Switzerland

Tel. +41 (0)44 817 60 60 

Fax. +41 (0)44 817 60 66 

hirt@hirtmetallbau.ch 

www.hirtmetallbau.ch
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